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54. Jahrgang.

M Baldige Ablieferung von Brotgetreide dringend erforderlich. M

Amtlicher Teil.
A. Bekanntmachungen des Königlichen Landrats.

Orts, den 15. September 19.10
Ordnung betreffend die Fleischverforgung

Auflxsirnnd der Bekauntmachung vom 2l. August 11916
(R. G. Bl. S. 94l) nnd vom 4. November 1915 (ER. (35. Bl.
S. 728) wird für den Umfang des Kreises Sets das Folgende
angeordnet:

Nr. 522.

Zuständigkeit
« l

Die Durchführung der" Bekanntmachnng über Fleisch-
versorgung vom 27. März 1916 wird vom Kreisausschnß wahr-
genommen.

S 2.
»Die»örtliche Durchführung wird, je nach Vorschrift des

Kreisausschusses, den für die Brotversorgung gebildeten Orts-
ansschussen oder den Ortsbehörden übertragen.

Begriffsbeftimmung
« ·-3d · ·

I Als Fleisch und Fleischwaren im Sinne dieser Verordnung
ge ten:

‚l. das Mustelfleisch mit eingewachsenen Knochen von Rind-
vieh, Schafen und Schweinen (Schlachtviehsleisch) sowie
Hühner,

2. das Muskelsleisch mit eingewachsenen Knochen von Rot-,
Dank-, Schwarz- und Rehwild (Wildpret),

. roher, gesalzener oder geräucherter Speck und Rohfett,

. die Eingeweide des Schlachtvie·hs,

. zubereitetes Sehlachtbiehfleisch und Wildpret sowie Wurst,
Fleischkon erben und sonstige Danerwaren aller Art.
Vom kleische losgelöste Knochen, (Euter, Fiiße, mit

Ausnahme der Schweiuepsoten, Flecke, Luugeu, Därme (Ge-
kröse), Gehirn nnd Flözmanl, ferner Wildaufbruch einschließlich
Herz und Leber sowie Wildköpfe gelten nicht als Fleisch nnd
Fleischwaren

us
w«
-:
-

Ausfuhrverbot.
K 4

» Die Ausfnhr pon Rindvieh, Schaer, Schweinen und
Ziegen aus dem Kreise Oels darf nur mit schriftlicher Erlaub-
nis des Kreisausschnsses stattfinden.

' t"‚ i).
_ Jegliche Ausfuhr von Fleisch nnd Fleischwaren der im
§ 4 genannten Tiergattuugen aus dem Kreise Oels ist verboten,
gleichviel, ob sie durch Personen, Fuhrwerk, Eisenbahn, Post
oder sonstige erfolgt.

Der Kreisausschuß ist berechtigt, Ausnahmen auf beson-
deren Antrag zuzulassen.

Gewerbliche chchlachtungein
)F .

Gewerbliche Schlachtungen vou Rindvieh, Schaer,
Schweinen und Ziegen dürfen nur in dem vom Kreisausschuß
bestimmten Umfange und nur durch die von ihm besonders
zugelassenen Fleischereien stattfinden.  

§ 7.
Die zugelassenen Fleischereien sind zur Führung eines

Schlachtlmches nach amtlich vorgeschriebeuem Muster ver-
pflichtet. In das Schlachtbuch hat der Fleischer jede Schlach-
tung gewissenhast einzutrageir Er ist verpflichtet, das Schlacht-
buch dem Fleischbeschauer Vor jeder Beschau unausgefordert
zur Bescheinigung vorzulegen.

Fleischkarten und Fleischbezugsscheine.
« 8

Fleisch nnd Fleischwaren (‚ä 3) dürfen entgeltlich oder un-
entgeltlich an Verbraucher nur gegen Fleischkarte abgegeben
und vom Verbraucher nur gegen Fleischiarte bezogen werden.

Dies gilt auch für die Abgabe in Gast-, Schank- und
Speisewirtschaften sowie in Vereins- und Ersrischungsräumen
und Fremdenheimen. Es gilt nicht für die Abgabe durch die
Selbstversorger an die im § 15 genannten Personen.

S« 9Z .

n) Jede Person erhält für je vier Wochen eine Fleischkarte.
Kinder erhalten bis zum Beginn des Kalenderjahres,

in dem sie das sechste Lebensjahr vollenden, nur die
Hälfte der festgesetzten Wochenmenge. .
Für den Verbrauch in Krankenhäusern und anderen ge-
schlossenen Anstalten können durch die Kartenansgabe-
stellen (Ortsbehörden § 2) ftatt der Fleischkarteu mit
Stempel und Unterschrift der Ortsbehörde versehene Be-
zngsscheine ausgegeben werden, auf denen die zu beziehende
Fleischmenge nach der Belegungszahl errechnet mit Tinte
in Zahlen und Buchstaben eingetragen ist.

e-) Die Gast-, Schank- und Speiseuürtschasten sowie die
übrigen im § 8 genannten Anstalten erhalten für die in
ihrem tssewerbebetriebe nötigen Mengen keine Fleisch-
karten, vielmehr sind ihnen nach ihrem auf das niäszigste
bemesseueu Bedarf Bezngsscheine in der vorstehenden bei
b genannten Art auszustel118n

Die Fleischkarte gilt im ganzen Reiche. Sie besteht aus
einer Stammkarte und mehreren Abschnitten (Fleischmarken).
Die Abschnitte sind gültig nur im Zusammenhange mit der
Stammkarte.

Der Bezugsberechtigte oder der Haushaltmigsvorstand hat
auf der Stammkarte seinen Namen einzutragen. Die Ueber-
tragung der Stammkarte wie der Abschnitte auf andere Per-
sonen ist verboten, soweit es sich nicht um solche Personen
handelt, die demselben Haushalt angehören oder in ihm dauernd
oder vorübergehend verpflegt tkclzrden

b

V

Die Höch tmenge an Fleisch und Fleischwaren, die wöchent-
lich auf die k leischkarte entnommen werden darf, wird bis
aus weiteres aus 250 Gramm Schlachtviehfleisch mit ein-
gewachsenen Knochen festgesetzt.

An Stelle von je 25 Gramm Schlachtviehfleisch mit ein-
gewachsenen Knochen können entnommen werden 20 Gramm
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Schlachtviehfleisch ohne Knochen, Schinken, Dauerwurst, Zunge,
Speck, Rohfett oder 50 Gramm Wildpret, Frischwurst, Ein-
geweide, Fleischkonferven einschließlich des Dosengewichts.

Ansgewachsene Hühner 1111D 11111 01110111 Durchschnitts-
gewicht von stW Gramm, junge Hühner bis zu % Jahre mit
einem Durchschnittsgewichte von 2111) Gramm auf die Fleisch-
karte anzurechnen.

Die Fleischkartc gewährt dem Inhaber einen Anspruch auf
Waren nur soweit, als ein entsprechender Vorrat vorhanden ist.

Wenn die Nachfrage aus den vorhandenen Fleischbeständen
voraussichtlich nicht gedeckt werden kann, wird der Kreisausschuß
durch Veröffentliclmng im .iireisl)latt die festgesetzte Höchst-
menge entsprechend 110111111015011.

Izu den Fleischereien nnd Wildhandlnngen ist durch Ans-
hang zur allgemeinen ‚110111111115 zu bringen, wieviel an Fleisch
auf die Fleischtarte nnd ihre einzelnen Abschnitte gegeben und
entnommen werden darf

§ 1'_’.
Am Ende der («s’)iiltigt·eitsdaner der Stammkarte sind die

fiir den abgelaufenen Zeitraum verwendeten Abschnitte (Fleifch-
1111111011) sowie die Bezugsscheine zu l()0 gebündelt von den
Fleischereien, “11311D111111D11111g011,(15111111111110111111011 und Anstalten
(ä 8) 1111 D10 Orts-behörde oder an die von ihr bezeichnete Stelle
abzuliefern.

Bei der weiteren Zuweisung von Schlachttieren an die
Fleischsereien ist die Anzahl der abgelieferten Fleischmarkeu mit
zu berücksichtigen Bei der Ansstellnng des zweiten und der
späteren Vezinsscheine an die liiastwirtschaften pp. ist die zu-
zuweisende Fleischmenge soweit möglich nach der Anzahl der
abgegebenen Fleischmarten zu bemessen.

§ 1:}.
Versorgungsberechtigte, die ihren Aufenthalt dauernd

ändern wollen, haben sich an ihrem bisherigen Wohnsitz beim
Genieindevorsteher oder der von ihm bszeichneten Stelle ab-
zumeldeu, wenn sie an ihrem neuen Wohnsitz Fleisch bsziehen
wollen. Die :)lliiiie-ldestielle hat einen Alnneldeschein auszu-
stellen, in dem anzugeben ist, für welchen ;,eitranm den Ab-
meldenden Fleischkarten ausgestellt sind.

Bei vorübergehender Veränderung des Aufenthaltsortes
bedarf es einer :)ll)iiie"ldiiiig nicht. Die Fleischkarteu sind dann
weiter von der Ausgabestelle des ständigen Wohnsitzes ans-
zustellen.

§ Jl.-t.
Die Abgabe von Tagesfleischkarten findet nicht statt.
Militärpersonen, die auf Urlaub kommen und eine Fleisch-

karte nicht besitzen, ist gegen Verlegung des Urlanbsscheiues
eine Fleischtarte mit den der Dauer des Urlaubs entsprechenden
Abschnitten ausznhändigen. Die Anshändignng ist auf dem
Urlaubspaß zu vermerken.

In gleicher Weise ist den im Jnlande nicht aufässigen Ver-
sonen, die sich vorübergehend im Reichsgebiet aufhalten, eine
Fleischkarte mit den für die Dauer ihres Aufenthalts erforder-
lichen Abschnitten auszuhändigen.

Die Ausgabe erfolgt durch die Ausgabestelle der Gemeinde
des Anfenthaltsortes

Selbstvcrjorger.
, 11.

Als Selbstversorger im Sinne dieser Verordnung gelten
a. Personen, die durch Hausschlachtungen oder durch Aus-

ülmng der Jagd Fleisch und Fleischwaren zum Verbrauch
im eigenen Haushalt gewinnen.

Hierbei gehören zum eigenen Haushalt die Wirtschafts-
angehörigen einschließlich des Gesindes sowie Natural-
berechtigte, insbesondere Altenteiler nnd Arbeiter, soweit
sie kraft ihrer Berechtigung oder als Lohn Fleisch zu be-
anspruchen haben.

b. mehrere Personen, die für den eigenen Verbrauch gemein-
sam Schweine mästen. Als gemeinsam gemästet gilt das
Schwein nur, wenn es aus Erzeugnissen oder Abfällen
der Wirtschaften aller Beteiligten ernährt worden ist. »

e-. Krankenhäuser und ähnliche Anstalten, die Schweine aus-
schließlich zur Versorgnng der von ihnen zu beköstigenden
Personen, sowie gewerbliche Betriebe, die Schweine aus-
schließlich zur Versorgung ihrer Angestellten und Arbeiter
mästen.

Hausschlalchtnngem
6.

Selbstversorger (ä 15) bedürfen zur Hausschlachtnng von  

Schweinen und von Riudvielz mit Ausnahme von Kälbern
bis zu sechs Wochen, der Genehmigung des Kreisausschusses

Bei Einholuug der Genehmigung ist unter Beniihnng des
vorgeschriebenen Forinnlars das Lebendgewicht des Schlacht-
tieres, die Zahl der Angehörigen des Haushalts bezw. der An-
stalt bp., fiir welche die Schlachtung erfolgen soll, sowie Tag
der letzten Hausschlachtung anzugeben. Die Richtigkeit dieser
Angaben, und zwar die Angaben des Lebendgewichts nach
amtlicher Feststellung, ist von der Lrtsbehörde zu bescheinigen.

Die titeuehmigung hat zur Voraussetzung
u) daß das Tier in der Wirtschaft des Selbstversorgers

mindestens sechs Wochen gehalten ist,
11) daß es ein angemessenes Lebeudgewicht hat,
e) daß nicht durch die .;11111511111111111111111 der Fleisehvorrat

des Selbstversorgers die ihm zustehende Fleischmenge so
erheblich überschritten würde, daß ein Verderben der Vor-
räte zu befürchten ist.

Hansschlachtungen von ‚11111110111 bis zn sechs Wochen,
von Schafen und Hiihnern sowie die Verwendung von Wild-
pret (ä 3 Nr. 13) 1111 eigenen Haushalt 1111D D10 Abgabe an
andere 1111D D0111 .ilreisausschnß anzuzeigen.

§ 17.
21) Die Selbstversorger können das aus Hansschlachtungeu

oder durch Ausübung der Jagd (ä 2-} Nr. 2) gewonnene
Fleisch unter ;311gt·itiidelegitiig der nach J« il festgesetzten
Höchstmenge zum Verbrauch im eigenen Haushalt (‚ä 11'111)
oder in der eigenen Anstalt verwenden.

l1) Erfolgt die Verwendung des Fleisches gemäß Abs. l inner-
halb des l;·;eitranms, fiir den der Selbstversorger bereits
Fleischkarten erhalten hat, so hat ihm die Ortsbehörde,
welcher von jeder.s;mnsschlachtung sowie von jeder Schlacht-
und Wildauzeige Elltitteilung durch den .ic-reisaiisscl)nß
gemacht werden wird, eine entsprechende Anzahl Fleisch-
karten abzufordern. Erstreekt sich die Verwendung über
diesen ,;)eitraum hinaus, so hat der Selbstversorger außer-
dem bei Ausgabe nener Fleischtarten anzugeben, innerhalb
welcher Zeit er die Fleischtwrräte verwenden will. Fiir diese
Zeit erhält er nur so viele Fleischkarten, als ihm nach Ab-
zug der Vorräte noch zustehen. Hierbei ist jedoch Vor-
kehrung zu treffen, daß den Selbsttusrsorgern die Möglich-
keit bleibt, geringere Mengen frisches Fleisch für ihren
Bedarf zu beziehen.

e-) das Schlachtviehfleisch wird (‚S 2-} Nr. 1) 11111 drei Fünf-
teilen des Schlachtgewichts, Wildpret (ä 3 Nr. 2) 1111D
Huhuer nach detiivjtiiszstabe des § 1.1. angerechnet. Selbst-
versorgern, D10 Ihren Bedarf an Schweinefleisch durch
{11111510111110111111111 decken, wird bei dem ersten Schweine,
das sie innerhalb eines jeden Jahres, gerechnet vom Jn-
krafttreten dieser Verordnung ab, schlachten, das Schlacht-
gewicht nur zur Hälfte angerechnet. Das Schlachtgewicht
ist amtlich festzustellen.

Notschlachtungcn.
« 18

Erforderlich werdende Notschlachtungen
spätestens innerhalb 21 Stunden nach
Kreisausschuß anzuzeigeu.

Falls das Fleisch ohne Beschränkung für den menschlichen
Genuß tauglich befunden wird, bestimmt der Kreisansschnß,
ob das Fleisch an eine Fleischerei abzuliefern ist oder für den
eigenen Bedarf des Schlachteuden verwendet werden darf. Jn
dem letzteren Falle ist es den Selbstversorgern nach LViaßgahe
des § '17 anzurechnen.

Fleischbeschau.
9 19‚s .

Der Fleischbeschauer ist verpflichtet,
11) sich bei jeder Schlachtung davon zu überzeugen, daß die

für den betreffenden Betrieb zugelassene ojahl der Schlach-
tungen (bezw. Fleischmeugen) in das Schlachtbnch ein-
getragen und noch nicht überschritten ist, ,«

b) das Lebend- und Schlachtgewicht jedes beschauten Stückes
festzustellen und mit der Bescheiniguug der betreffenden
Schlachtung in das Schlachtbuch einzutragen,

e) jede Unregelmäßigkeit in den Fleischbetrieben dem Kreis-
ausschuß unverzüglich an nzeigen,

11) die Lebendbeschau von -chlachttieren, die ohne Berech-
tigung (ä 4) oder über die zugelassene Höchstzahl hinaus
geschlachtet werden sollen, abzulehnen und dem Kreis-
ausschnß anzuzeigen,

sind sofort,
der Schlachtung dem
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e.) alle Notschlachtungen dem Kreisausschnß anzuzeigeu.
Die gleiche Pflicht hat bei Notfehlachtnngen

Schweinen der Trichinenlnsschanen
Strasbestimmuugen.

§ 20.
Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Anordnungen wer-

den mit Gefängnis bis zu einem Jahre nnd mit Geldstrafe bis
zu 1.0 000 Mark oder mit einer dieser Strafen bestraft.

Neben der Strafe können Fleisch und Fleischwaren, auf
die sich die strafbare Handlung bezieht, eingezogen werden,
ohne Unterschied, ob sie dem Täter gehören oder nicht.

Rechtskraft
§ 21..

Diese Verordnung tritt am 2. Oktober 1916 in Kraft. Mit
dem gleichen Tage tritt die Ordnung vom 3. Juni 1916 (Sir.

von

  

Vl. 2.1117) außer lstraft.
Der Kreisansschus3.

Ansgefertigt «
Der Vorstand

J. V.: R ojahn, Regierungsrat

Nr. 5233. Oels, den 15. September 1916.
Auf Grund des § 11. Abs. 5 der vorstehenden Ordnung

betreffend die Fleischversorgung wird hierdurch bekanntgemaeht:
Die Höchstmenge an Fleisch nnd Fleischwaren, die wöchent-

lich auf die Fleischkarte entnommen werden darf, wird vom
2. Oktober d. J. ab bis auf weiteres ans 150 Gramm Schlacht-
viehfleisch mit eingewachsenen Knochen festgesetzt.

Der einzelne Abschnitt der Reichsfleischkarte gilt somit für
15 Gramm Fleisch mit eingewachseueu Knochen oder
12 Gramm Fleisch ohne Knochen, Schiuken, Danerwnrst,

Zunge, Speck, Rohfett oder
31) Grainm Wildpret, Frisc·hwurst, Eingeweide, Fleisch-

konserven einschließlich des Dosengetoichts.
Der Kreisausskl)uß.

Ausgefertigt
Der Vorsitzeude

C’. V.:
R o j a h n , Regierungsrat

Nr. 524. Oels, den 18. September 1916.
Un vorstehender Fleisclwerbrauchsordnnug wird folgende

Ansfiihrungsanweisung

 

erlassen:
1. Hanshattimgsvorstände haben sich bei dem Fleischer, von

dem sie Fleisch, Wurst oder Fett entnehmen wollen, unter
Verlegung einer :)lusweiskarte, die die Ortsbehörde aus-
häudigt, spätestens bis 25. d. Mts. zur Kundenliste an-
znmelden. Die Nuinmer, unter welcher die Eintragung
in die Liste erfolgt ist, wird vom Fleischer auf der Aus-—
weisknrte vermertt.

. Jeder Versmgmigsberechtigte darf nur bei dem Fleischerei-
betriebe Fleischwaren entnehmen, in dessen Kundenliste er
eingetragen ist. Jeder Inhaber eines Fleischereibetriebes
darf nur an die in feiner Kundeuliste eingetragenen
stunden Waren abgeben. Ein Wechsel ist nur mit Ge-
nehmigung des Kreisansschusses zulässig.

3. Die Fleischwarenverteilung auf die einzelnen Kunden hat
möglichst gleichmäßig nach der Güte der Ware und soweit

ro

der Vorrat reicht, zu erfolgen Jede Bevorzugung ist
verboten. Den Kunden ist eine Auswahl nur insoweit
gestattet, als Fleisch mit oder ohne Knochen, Wurst oder
Fett verlangt werden kann und der Vorrat hierzu aus-
reicht.

4. Beim Fleischeinkanf kann
der Ausweiskarte verlangen.

Der Kreisausschiiß.

der Fleischer die Verlegung

 

Nr. 525. Oels, den 15. September 1916.
Auf Grund der Vundiesratsverordnnug über Eier vom

12. August 1916 (R. G. Bl. 927) wird für den« Umfang des
Kreises Oels das folgende angeordnet:

Ansfuhkverbot

Die Ausfuhr von Eiern von Hühnerm Euten und Gänsen
aus dem Kreise Oels ist verboten. Ausgenommen sind die Seu-
duugen von Eiern an die von dem Kreisausschuß besonders zu-
gelassenen Stellen.

 

o

Für den Aufkanf von Eiernim Kreise werden vorn Irr-eis-
anssschnß bestimmte Häudler zugelassen.« Diese mussen unt einem
schriftlichen Aus-weis versehen sein. Sie haben dein-Aufkan nnd
die Abliefemnsg der Eier an die eingerichteten Eiersammelstelleu
nach niiherer Anweisung des .sir"eisansscl)usses zu bewirken. Ver-
boten ist der Verkauf von Eiern durch diese Handlser an die
Vierbrancher.

Jeder Verkauf von Eiern von Geflügelhaltern an nicht zu-
gelassene Händler sowie jeder Anfan von Eiern durch nicht zu-
gelassene ·L)iinsdler ist verboten: Z

Erlaubt ist die Abgabe von Eiern innerhalb des Kreises
Oels vom lsöefliigelhalter nnd von den eingerichteten Eier-
sammelstellen direkt an den Verbraucher, jedoch nur unter Be-
achtung der Vorschriften- der §§ u und 13.

H-b .

Die lsjefliigelhalter, die Angehörigen ihrer Wirtschaft ein-
schließlich des Gesindes, sowie ferner Natur-albereehtigte, soweit
sie Eier zu beanspruchen haben, sind hinsichtlich des Verbrauchs
von Eiern ihres Geflügels nicht-beschränkt

O.

Eier von .Sbiihnern, Enten nusd Giinsen diirfen nur gegen
Abuahme bzw. lHergabe der entsprechenden Eiermarken verab-
folgt nnd gekauft oder auf andere Weise erworben werden.

Die nicht Geflügel haltenide Bevölkerung erhält auf Antrag
von der zuständigen Ortsbehörde Eiermarken. Diese werden
für jede Einzelperson ausgegeben und enthalten 13 Wochen-
abfchnitte, giiltig für die Dauer eines Vierteljal)res. Fiir welche
Eierzahl jede Wochenmarke gilt, wird vom .streisausschuß fest-
gesetzt und im Kreisblatt bekannt gemacht.

Eine Gewähr dafiir, daß die ausgegeben-en Eiermarken
immer einlösbar sind, kann nicht übernommen werden.

S (3.
Fiir Gast- und {Zehnnt‘mirtfch-aften, fsionditoreiem Kranken-

häuser, Lazarette usw. wird die «3i5cl)sts zulässige Entnahme von
Eiern zur Versorgnug der Gäste nnd Vfleglinge durch die Orts-
behörden festgesetzt

Sie enthalten eine dieser Festsetzung entsprechende Menge
von Eiermarken.

Die Ortsbehörden haben durch örtlichse Maßregeln dafür
Jorsorge zu treffen, daß die Jnsassen von birankenlniusern und
Lazarettem sowie auch in Privatpflege befindliche Kranke vor-
zugsweise die ihnen -;ustehende Eiermenge erhalten.

Dem .t-«i«reisausschuß bleibt es vorbehalten, in besonderen
Fällen (z. B. zugunsten von Kranken) Ausnahmen von vor-
stehenden Bestimmungen zuzulassen

d .

Eiersmumelstellen werden vom Kreisausschusz in den
Städten des Kreises errichtet Diese Sammelstellen haben die
von den Hiindleru aufgekauften Eier abzunehmen und zu be-
zahlen. Sie sind verpflichtet, Eier an Verbraucher im Kreise
gegen Hergabe von Eiermarken zu verkaufen. Soweit hiernach
ein Verkauf nicht stattfindet, ist die iiberbleibensde Eiermenge
nach Anordnung des Kreisausschäisses zu versenden.

Die bei der Abgabe von Eiern abgenommenen Eiermarkeu
sind allmonatlich an die Ortsbehorden abzuliefern.

Für die Abgabe von Eiern werden vom Kreisausschusz
Höchsstpreise festgesetzt und im Kreisblatt bekannt gemacht werden.
Jede Ueb-erschreituug der festgesetzten Höchftpreise ist verboten.

§ 10.
aniderhandlungen gegen die vorstehenden Bestimmungen

werden mit Gefangnis bis zu einem Jahr nnd mit Geldstrafe
bis zu 10 000 Mark oder mit einer dieser Strafen bestraft.

q

Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 1.916 in Kraft.

Der Kreisausschnß.
Ausgefertigt

Der Vorsitzende
C‘: G„3. B.

R o j a h u, Regierungsrat

O·els, den 15. September 1916.
Auf Grund des § 5 der vorstehenden Anordnung wird hier-

mit bestimmt, daß auf jede Eiermarke bis auf weiteres ein Ei
verabfolgt bzw. entnommen werden darf.

Der Kreisausschuß.
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Ausgefertigt
Der Vorsitzende

« . .
R o j a h n , Regierungsrat

O e l s , den 15. September 1916.
Auf Grund der Bekansntmiachung des Bundesrats vom

4. August 1914 (R. G. Bl. S. 516) in Verbindung mit der Ver-
ordnung vom 23. Märs 1916 (R. G. Bl. S. 183) wird hierdurch
für den Umfang des Kreises Olels folgendes angeordnet:

Der Höchstpreis für Eier Wird bis auf weiteres festgesetzt:
a. beim Verkauf vom Geflügelhalter an einen Verbraucher

oder Händler auf 20 Pf. für das Stück.
b. beim Verkauf vom Geflügelhalter oder Händler an die

Sammelstelle auf 22 Pf. für das Stück.
c. beim Verkauf von der Sammelstelle an den Verbraucher

auf 23 Pf. für das Stücke.
d s-«

Zuwiderhandlungen werden mit Gefängnis bis zu einem
Jahre und mit Geldstrafe bis zu 10000 Mark oder mit einer
dieser Strafen bestraft.

d .

Die Anordnung tritt mit dem 1. Oktober 1916 in Kraft.
Der Kreisausschuß.

Ausgefertigt
Der Votsitzende

“g. V.
R o j a h n: Regierungsrat

Nr. 526. Oels, den 18. September 1916.
Auf Grund der Bekanntmachung des Bundesrats vom

4. August 1914 (R. G. Bl. 6. 516) in Verbindung mit der
Verordnung vom 23. März 1916 (R. G. Bl. S.183) wird
hierdurch für den Umfang des Kreises Oels folgendes an-
geordnet:

§ 1.
Der Höchstpreis für Butter beim Verkauf durch den Er-

zeuger wird bis auf weiteres festgesetzt:
a) wenn die Butter in Molkereien hergestellt ist, auf 2,35 Mk.

für das Pfund,
b) wenn die Butter außerhalb einer Molkerei hergestellt ist,

auf 2,30 Mark für das Pfund. -
2

Zuwiderhandlungen werden« mit Gefängnis bis zu einem
Jahre und mit Geldstrafe bis zu 10 000 Mark oder mit einer
dieser Strafen bestraft.

Diese Anordnung tritt mit-dem Tage ihrer Verkündigung
in Kraft.

Der Kreisausschuß.
Ausgefertigt

Der Borsitzensde
J. V.: Rojahn, Regierungsrat

Nr. 527. Oels, den 18. September 1916.
Kleinhandelshöchstpreise fiir Karttåxfelm

Auf Grund der Bekanntmachung des undesrats vom
28. Oktober 1915 (R. G. Bl. S. 711) in Verbindung mit der
Bekanntmachung des Präsidenten des Kriegsernährnngsamtes
vom 13. Juli 1916 (R. G. Bl. S. 696) wird der Kleinhandels-
höchftpreis für Kartoffeln im Kreise Oels auf 4,50 Mark für
den Zentner festgesetzt-. Dieser Kleinhande shöchstpreis gilt
vom 1. Oktober 1916 bis zum 15. Februar 1917.

Als Kleinhandel gilt nach § 9 der Bekanntmachnng vom
28. Oktober 1915 (R. G. Bl. S. 711) der Verkauf an Ver-
braucher, soweit er nicht Mengeu von mehr als 10 Zentnern
zum Gegenstande hat.

Zuwiderhandlungen werden nach § 6 des Gesetzes vom
4. August 1914 über Höchstpreise (R. G. Bl. S. 516 ff.) mit
Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe bis zu
10 000 Mark bestraft.

Diese Verordnung tritt mit dem 1. Oktober d. Is. in
Kraft.

Der Kreisausschuß.
Ausgefertigt

Der Vorsitzende
J. V.: R o j a h n, Regierungsrat  

Die vorstehenden Bekanntmachungen Nr. 522 bis 527 sind
von den Ortsbehörden ortsüblichi bekannt zu machen.

Nr. 528. Breslan, den 4. September 1916.
Anordnung.

Für die Dauer des Krieges wird die Abhaltung der in den
Kreisen Oels, Militsch, Groß Wartenberg, Namslau und Treb-
nitz alljährlich am 1. Oktober stattfinden-den Gesindevermietungs-
tage — sogenannte Mutzelmärkte —- untersagt.

In den Städteu Oels, Militsch, Groß Wartenberg, Nams-
lau und Trebnitz sind die Kornbransntwein ausschänkenden Gast-
wirtschaften am 30. September und 1. Oktober von 5 Uhr abends
bis 8 Uhr morgens geschlossen zu halten.

Der stellv. Kommandiercnde General.
gez. von B a cm e ist e r, General der Jnfanterie

Oels, den 13. September 1916.
Die Ortsbehörden haben die Anordnung in ortsüblicher

Weise bekannt zu machen. Dem ländlichen Gesinde ist es also
untersagt, am 1. Oktober die Städte des Kreises und die daran
stoßenden Dörfer zum Zwecke des Vermietens zu betreten. Die
Befcåldgnng der Anordnung wird von Polizeibeamten kontrolliert
wer n.

Der Königliche Landrat.

Nr. 529. Oels, den 13. September 1916.
Viehseuchenpolizeiliche Anordnung.

Unter dem Rindviehbestaude der Stellenbesitzer Fr. S ch o l z,
G ü nzel und Hauschild in Vielgnth ist die Maul- und
Klauenseuche ausgebrochen.

Zum Schutze gegen die Weiterverbreituug der Seuche
wird auf Grund der §§ 18 ff. des Viehfeuchengesetzes vom
26. Juni 1909 (R. G. Bl. S. 519 ff.), der Ausführungs-Vor-
schriften des Bundesrats vom 7. Dezember 1910 (R. G. Bl.
1912 S. 3 ff.) und der §§ 154 ff. der viehsenchenpolizeilichen
Anordnung des Herrn Ministers für Landwirtschaft, Domäneu
und Forsteu vom 1. Mai 1916 bis auf weiteres folgendes
angeordnet:

Den Sperrbezirk bilden die vor-genannten Gehöfte.
Sämtliche in meiner vieherchenpolizeilichen Anordnung

vom 26. Februar er. (Kreisbl. 6. 53) erlassenen Vorschriften
zu I und II finden auch hier Anwendung

Diese Anordnung tritt mit dem Tage ihrer Veröffent-
lichung in Kraft.

Der Königliche Laut-rat
J. V. Rojahn, Regierungsrat

Nr. 530. Oels, den 19. September 1916.
In Berichtigung meiner Bekanntmachnng im vorigen

Kreisblatt bemerke ich, daß nach weiteren Feststellungen
in Wilhelminenort Maul- nnd Klauenseuche nicht ausge-
brochen ist.

Nr. 531. Oels, den 16. September 1916·
Die Influenz-a unter dem Pserdebeftande des Dominiums

Raschen, Kreis Trebnitz, ist erloschen.

Nr. 532. Oels, den 16. September 1916.
Nachdem die Maul- und Klauenseuche unter dem Rindvieh-

bestande des Dominiums Vielguth erloschen und die Desinfek-
tion vorschriftsmäßig ausgeführt ist, wird die über das genannte
Gehöft verhängte Sperre aufgehoben.

Nr. 533. Oels, den 19. September 1916.
Die Reichsgetreidestelle hat mitgeteilt, daß nach den bis-

herigen Bestimmungen ihres Direktoriums nur für Brot-
getreide, welches bis zum 30. September an die Reichsgetreide-
stelle abgeliefert wird, die Druschprämie gezahlt wird. Es ist
zweckmäßig, Ausdrusch und Ablieferung zu beschleunigen. Die
Gemeindevorstiinde ersuche ich, dies ortsüblich bekannt zu
machen.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

Nr. 534. Oels, den 13. September 1916.
Betrifft Bestandsanmeldung von Buchweizen und Hirse.
Nach § 2 der Verordnung vom 29. Juni 1916 (R. G. Bl.

6. 625) ist derjenige, der Buchweizen oder Hirse erntet, ver-
pflichtet, die gieerntete Menge getrennt nach Arten den von der
Landeszentralbehörde bestimmten Stellen unmittelbar nach
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anzuzeigen. Wer am 1. Oktober 1916

Buchweizen oder Hirsc, geschiilt oder ungeschalt, gedroschen oder

ungedroschen ini’Gewahrsam hat·, die bis zu diesem Zeitpunkt

noch nicht angezeigt sind, hat sie den in Satz 1. bezeichneten

Stellen bis zum 5. Oktober iiiiziizeigen. Den Gemeinden und

Gutsvorstehern gehen Formulare fur dieBestandsanmeldung zu.

Sie haben diese unter die einzelnen Besitz-er, welche Buchstveizen

oder Hirse angebaut haben, zwecks Ausfullung zu verteilen.

Die Gemeinde- unid Gutsvorsteher haben bei Ruckgabe der

Anmeldebogeii diese auf ihre Richtigkeit zu prufeu und darauf

zu achten, daß die Vordrucke in allen Teilen genau ausgefüllt

ind.
s Der Einsendung dieser ordnungsmäßig ausgsefüllten An-

meldebogen sehe ich bis spätestens 1. Oktober entgegen. Gehen

bis dahin Anmeldunens nicht ein, so werde ich annehmen, daß

Buchweizen und Hiree nicht angebaut worden ist. «

Noch etwa erforderliche Formnlare können bei mir ange-

fordert werden.

Einbringung der Ernte

Nr. 535. Oels, den 16. September 1916.

In großer Zahl gehen Anträge bei mir ein, in denen um

Genehmigung von Versendung von Kartoffeln an Verwandte

oder Bekannte in einer Großstadt gebeten wird. Jchs gebe hier-

mit bekannt, daß ich solchen Anträgen im allgemeinen nicht ent-

sprechen kann, da vom Kreise Speisekartoffeln in großer Menge

gefordert worden sind und die Berladnng nur an die Stellen

erfolgen darf, die dem Kreise bezeichnet sind. Die Erfüllung

dieser Verpflichtung des Kreises würde durch die zahlreichen

Privatfeniduugeu gefährdet werden. Eine Ausnahme bilden

ausschließlich Sendungen nach der Stadt Breslau, da der Kreis

an diese eine große Menge Kartoffeln zu liefern hat und die

Stadt sich bereit erklärt hat, die Privatsendungen dem Kreise

auf die zu liefernde Menge anzurechnen. Bei den Anträgen ist

die genaue Adresse (Rame, Straße, Hausnummer) des Em-

pfängers anzugeben.
Die Orts-behörden ersuche ich, Vorsteheudes ortsüblich be-

kannt zu machen.

Nr. 536. Oels, den 16. September 1916.
Auswärtige Händler versuchen schon jetzt, im Kreise Saat-

kartoffeln für das nächste Frühjahr zu taufen. Ich gebe hier-
mit bekannt, daß ich die Ausfuhr von Saatkartoffeln aus dem
Kreise mit Rücksicht an die Speise- und Fabrikkartoffeln, die der
Kreis aufzubringen hat-, nur unter der Bedingung genehmigen
kann, daß entweder:

H Das betreffende Gut oder die Gemeinde die von ihr ge-
gerügte Menge Speise- oder Fabrikkartoffeln voll aufgebracht
at o er

2.) der Empfänger der Saatkartoffeln sich verpflichtet, eine
gleiche Menge Speise- oder Fabrikkartoffeln an die von mir be-
stimmte Adresse abzuliefern

Die Ortsbehörden ersuche ich, Vorstehendes ortsüblich be-
kannt zu machen. «

Nr. 5337. Oels, den 18. September 191.6.
Betrifft: Fahrradbereifungen.

Nach der Bekannt machung über Beschlagnsahme und Melde-
pflicht für Fahrradbereifungen Einschränkung des Fahrradver-
kehrs) vom 1.2. Juli 1916 Nr. VI. 354.6. 16 K. R. A. ist die
freiwillige Ablieferung von Fahrradbeveifuugen gegen Bezahlung
der festgesetzten Preis-e an die Koniniunalvserbände bzw. deren
Sammelstsellen bis zum 15. September 1916 gestattet worden.
Wie aus den Ablieferungslisten der Sanimelftellen ersichtlich ist,
liegt die Zahl der gegen Bezahlung freiwillig-« abgelieferten Be-
reifungen weit hinter den Erwartungen zurück.

Es ist deshalb die Frist zur freiwilligen Abgabe der Fahr-
radbereifungen bis zum 1. Oktober 1916 verlängert worden-.
Bis dahin nicht absgelieferte Bereifungen werden enteignet.

Pielfach find Luftschläuche ohne die Ventile oder mit un-
vollstandigen Ventilen abgeliefert worden. Da die Fahrrad-
bereifung der Klasse a.—c (sehr gut, gut, noch brauchbar) nicht
vernichtet oder als Altgumnii durch Umarbeitung verarbeitet,
sondern ausgebesfert den Bevölkerungskreisen wieder zur Ver-
fügung gestellt wird, die aus Berufs- oder anderen Rücksichten
die Erlaubnis zur Weiterbenutzung ihres Fahrrades erhalten
haben, müssen alle noch brauchbaren Lustschläuche mit vollstän-
digen Bentilen abgeliefert werden. Nur Luftscbläuche der
Klasse d können, weil unbrauchbar, ohne Bentile verkauft
werden.  

O

Die Ablieferung kann entweder bei dem»Kaufmai»in Ortelt

oder Krause in Oels oder bei dem« Fahrradshandler Scheznka in

Bernstadt erfolgen und zwar: bei dem Kaufmann Ortelt in

jeder Woche von Dienstag bis Freitag-, bei dem Kaufmann

Krause und dem Fahrradhändler »Schezuka zu jeder Zeit,

Während das Geschäftslokal geöffnet ist.

_ Die Veräußerung ist nur an eine der genannten Sammel-

stellen zulässig. « ‚ »

In Abänderung meiner Kreisblattverfugung vom 12. Sep-

tember cr., Kreisblatt Seite 178, wird die auf den 1..»Oktober

1916 festgesetzte Meldefrist bis zum 15. Oktober 1916 hinausge-

schoben«. Die Einreichung der gesammelten Meldescheine durch

die Ortsbehörden hat bis zum 20. Oktober zu erfolgen. ..

Den Ortsbehörden mache ich zur Pflicht, die»Veroffeiit-

lichung dieser Bekaiintmachung in ortsüblicher Weise alsbald

zu bewirken. __
Der Vorsitzende des Kreisaiisschufses.

Der Königliche Landrat.

Nr. 538. Oels, den 19. September 1916.

Unter Hinweis auf die im Kreisblatt 1912 —- Seite 64 —-

veröffentlichte Polizeiverordnuug betreffen-d die Körung von

Zuchtbullen, bringe ich hiermit zur öffentlichen Kenntnis, daß dieA

diesjährigeu allgemeinen Körterniine voraiissichtlich in- der

zweiten Hälfte des Monats Oktober stattfinden werden. «

Mit Bezug auf § 1 des Gesetzes vom 19. August 1897,«Krcis-

blatt pro 1898 (Seite 128) und auf § 2 der oben erwähnten

Polizeiverordnuung vom 23. Februar 1912 fordere ich die Ge-

meindevorstände auf, mir die Zahl der in der Gemeinde vor-

handenen Kühe und deckfähigen Rinder bis zum 5. Oktober d. J.

anzuzeigen nnd die Bullen, die zum Decken fremder Kuhe be-

nutzt werden soll-en, bei mir zurKöruug auzuinelden, unter

gleicher Angabe, ob und für welche Bullen G e h ö f t s k ö r n n g

beantragt wird. Hierzu bemerke ich, daß für Gehöftskehrung

neben den ordentlich-en Körkosten eine Gebühr von 5 Mark für

jeden Bullen erhoben wird. ·

Die Gemeindevorstände haben die Bullenbesitzer darauf hin-

zuweisen, nach Möglichkeit solche Bullen anzumelden,

die zur Rasse des schwarzbuuten Niedernngs-

viehes des roten und rotbunten schlesifchen

Landviehes gehören.
Ich mache wieder darauf aufmerksam, daß sowohl der,

welcher einen nicht angekörten Bulleni zum Decken fremder Kühe
hergibt, als auch der, welcher seine Kühe von einem nicht in
seinem Eigentum befindlichen unangekörteu Bulleu decken läßt,
mit Geldstrafe bis zu 60 Mark oder even-tl. mit Haft bestraft
wird (ä 1.7 der s1313Iiöeiberarbnnng).

Die Bnllen, die zur Körung gestellt werden, find der Kör-
koiåiiziission am Musterungsorte, mit Naseiisring versehen, vor-
u i ren.

z Die Musterungsorte und Körtermine werden rechtzeitig im
Kreisblatt bekannt gemacht werden.

Schließlich weise ich die Bullienbesitzer unter Bezugnahme
auf meine Kreisblattverfügung vom 5. Oktober 1908 (Seite 165)
noch besonders darauf hin, daß sämtliche (also auch die erst nach
dem im Oktober und November v. J. stattgefundeiien ordent-
lich-en Körterniine vorgenommenen) Ankörungeu mit Ende Ok-
tober d. Js. ihre Gültigkeit verlieren. Jeder, der nach dem
81. Oktober einen nicht erneut angekörten Bullen fremde Kühe
pp. decken läßt, macht sich strafbar.

Nr. 539. Oels, den 15. September 1916.
Betrifft: Wehrpflichtige österreichisch-ungarisehe Staatsangehörige

sowie bosnisch-herzegotvinische Landesangehörige.
Nach» einem Erlaß des Kriegsministeriuins ist mit der

K. u. K. osterreichisch-ungarischen Regierung ein-e Vereinbarung
wegen Anwendung von Zwangsmaßniahmen gegen die während
des gegenwärtigen Krieges in Deutschland befiiidlicheni säumigen
Wehrpflichtigen österreichischer oder ungarischser Staatsausgehörig-
keit sowie bosnisch-herzegowinischer Landesangehörigkeit ge-
troffen worden.

Hierzu wird folgendes bestimmt:
Die Ortsbehdrden stellen auf Grund der polizeilichen An-

meldungen sowie der anzustellen-den Ermittelungen und der von
ihnen etwa sonst getroffenen Anordnungen alsbald Listen unter
Benutzung des für die Anmeldung deutscher Reichsangehöriger
zur»Landsturmrolle vorgeschriebenen Formulars über sämtliche
in ihrem Bezirk vorhandenen männlichen österreichischen, unga-
rischen Staatsangehörigen und bosnisch-herzegowinischen Landes-
angehorigen, die sichs im wehrpflichtigen Alter befinden, auf.
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Nach einem für die Kriegszeit geschaffenen Spezinlgesetz be-
ginnt die Wehrpflicht für diese Staatsangehörigen mit dem
1. Januar desjeni en Jahres, in welchem sie das 18. Lebens-
jahr vollenden un endet mit dem 31. Dezember desjenigen
Jahres, in welchem das 50. Jahr erreicht wird. Das sind also
im Jahre 1916 die Jahrgänsge von 1866 bis 1898.

Die aufzustellen-den Listen sind mir bestimmt bis zum
30. September 1916 durch die Hand der Ortspolizeibehörden,
die sie auf Grund der von ihnen gesührten Ausländerlisten —
auch über Saisonsarbeiter zu prüfen haben, vorzulegen. Fehl-
anzeige ist nicht erforderlich.

In gleich-er Weise sind mir auch etwa nachträglich zuziehende
Wehrpflichtige zu melden.

Zur Vermeidung von Mißverständnissen ist auf die rechte
Seite des lKopfes der Vermerk ,,Ansländer« zu setzen.

Bestehen im Einzelfalle Zweifel über die Staatscmgehörig-
keit, so ist der Schriftwechsel mit den erforderlichen Unterlagen
dem Q. 11. Q. österreichisch-ungarischen Konsnlat in Breslau ge-
sondert zur Entscheidung vorzulegen.

Sämtliche Wehrpflichtige sind ausdrücklich darauf hinzu-
weisen, daß sie verpflichtet sind, jeden Wechsel des Aufenthalts-
ortes sofort der listenführenden Stelle mitzuteilen.

Die Wehrpflichtigen werden durch die Q u. Q. Vertret1-1ngs-
behörden durch öffentliche oder persönliche Aufforderung-en zur
Musterung vorgeladen werden.

Etwaigen Ersuchen der Q. 11. Q. Vertretnngsbehiirdeu um
zwangsweise Vorführung Wehrpflichtiger zur kljinfternng usw.
oder um zwangsweise Gestellnng beim nächsten Grenzpolizei-
amt ist Folg« zu geben. Die Ersuchen werden an die Orts-
polizeibehörden unmittelbar gerichtet werd-en. Können von
diesen Aufsichtspersonen nicht gestellt werden, so ist auf deren
Anforderung das nötige militärische Begleitpcsrfoual von der
örtlichen oder nächsstgelegensen Militärbehiirde (Kommaudantnr,
Garnisonkommando oder Bezirkskommando) zu stellen.

Von jeder durch die Polizei- oder Ortsbehörden ohne
weiteres angeordnet-In Festnahme eines Wehrpfliehtigen ist dem
zuständigen Q. 11. ‚Q. Konsnlat umgebend Anzeige zu erstatten,
das sodann über die weiteren Maßnalnnen zu entscheiden bat.

Alle durch die Inanspruchnahme deutsch-er Behörden ent-
stehenden Kosten werden von der zuständigen Q. u. Q. Ver-
tretungsbehörde erstattet.

Nr. 540. Oels, den 12. September 1916.
Die Butterhändlerin Steinig in Langewiese wird die

Butter in den Gemeinden Domatschine, Langewiese, ssenke
nnd Stein anfkaufen.

 

Breslau, den 5. August
Polizeiverordnung

betreffend den Verkehr mit Straßenlokomotiveu nnd. Zug-
mafchinen auf Chausseen und ihre Benutzung zum Antrieb von
Arbeitsmaschinen in der Nähe von Chausseen nnd anderen öffent-

lichen Wegen.

Auf Grund des § 137 Absatzv 1 dies Gesetzes über die allge-
meine Landsesverwaltung vom 30. Juli 1883 (Gesetzsammlung
S. 195) in Verbindung mit den §§ 6, 1.2 und 15 des Gesetzes
über die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850 ((-55esetzsammlung
S. 265) verordne ich für den Umfang der Provinz mit Zustim-
mung des Provinzialrats was folgt:

1

Nr. 541. 1916.

Für den Verkehr mit Straßenlokomotiven und solchen Zug-
maschinen ohne Güterladeranm, deren betrisebssertiges Eigen-
giewichst neun Tonnen übersteigt, auf Chansseen ist die vorgängige
Erlaubnis des für die betreffende Chanssee zuständigen Landrats
(in Städten der Ortspolizeibehötådch erforderlich.

Der Landrat (in Städt-en die Ortspolizeibehörde) kann bei
oder nach der Erteilung der Erlaubnis bestimmte Vorschriften
erlassen für das Befahren einzelner Brücken, Durchläsfe nnd
anderer Banwerke, bei denen besondere Vorsichtsmaßregeln er-
forderlich find, sowie auch sonstige Anordnungen im polizeilichen
Interesse treffen.

S 3.
Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, daß mindestens

24 Stunden vor dem Verkehr eines Fahrzeuges dem zuständigen
Wegennterbeamteni (Chausseeanfseher) unter Vorlegung der er-
teilten Fahrerlanbnis Anzeige gemacht wird.  

Der Führer des Fahrzeuges ist für die rechtzeitige Erstattung
der Anzeige ebenfalls verantwortlich.

41 ‑

Für das Befahren von Ueberwegen über Eisenbahnieu in
Schienenhöhe gelten folgende Vorschriften:

a. Für jede Beförderung besteht die Anzseigepflicht an die Eisen-
bahnverwaltung.

11. Die Anzeige ist rechtzeitig, mindestens aber 24 Stunden
vorher bei dem zuständigen Bahnmeister zn erstatten-. Jst
der Sitz der Bahnmeisterei nicht bekannt, so kann die An-
zeige auch durch Vermittelung der nächstgelegienen Eisen-
bahnstation geschehen.

e. Jn der Anzeige ist unter Mitteilung der Adresse des An-
zeigepflichtigen anzugeben, zu welcher Seit, wie oft und in
welchen Zwischenrämnen der genau zu bezeichnende lieber-
weg von eine-m Fahrzeug der angegebenen Art befahren
werden soll.

d. Von dem Trcmsportführer ist auf dcn Uebeiwegen durch
hölzerne oder eiserne Unterlagen Vortehrungeni zu treffen,
daß eine Vesehädignng der Einsenbahnanlagen verhindert
wird.

§ 5.
Die Straßenlokrnnthituni und Zugmaschinen müssen ver-

tehrssicher und insbesondere so gebaut, eingerichtet und ausge-
rüstet sein, daß Feuers- nnd Explosionsgefahr sowie jede ver-
meidbare Belästignng von Personen- und Gefährde von Fuhr-
werk-en durch Geräusch, Stand), Dampf oder üblen Geruch ans-
geschlossen Ist.

Die Breite der Fahrzeuge darf 3 Meter nicht i.iberschreiten.
Der Druck auf 1 Zentimeter Felgenbreite darf 1.50 Kilo-

gramm nicht überschreiten
Diagonal geriefelte Radreifen sind nur zulässig, wenn die

anfgenieteten Laschen höchstens A Thiillimeter stark nnd so ange-
bracht sind, daß sie in der Breite von mindestens 20 Zentimeter
den als völlig eben nnd fest gedachten Boden gleich-zeitig berühren.

k- «-\
i )

.. Zur Bedienung müssen bei jedem Fahrzeug mindestens
2 Personen vorhanden fein.

_ Der Führer ist dafur verantwortlich, »daß das Fahrzeug sich
111 verkehrssicherem Zustand befindet. »Er hat sich vor der Fahrt
von dem Zustand des Fahrzenges zu überzeugen.

9 8Z .

Der Führer ist zu besonderer Vorsicht in Leitung und Be-
dienung seines Fahrzenges verpflichtet Er darf von dem Fahr-
zeug nicht absteigen, solange es in Bewegung ist und darf sich
nichft von ihm entfernen, solange die Maschine oder der Motor
laut.

Das Oeffnen etwa vorhandener Anspnffklappen ist ver-
boten.

· § 9.
Die Fahrgeschwindigkeit ist jederzeit so einzurichten, das;

Unfälle nnd Verkehrstörungen vermiedieu werden und daß der
Führer indser Lage bleibt, unter allen Umständen seinen Ver-
pflichtungen Genüge zu leisten. lDie Fahrgeschwindigkeit darf
6 Kilometer In der Stunde nicht überschreiten.

Merkt der Führer, daß ein Pferd oder ein ander-es Tier- vor
dem Fahrzeug scheut, oder das; sonst durch das Vorbeisahren
mit dem Fahrzeug Menschen oder Tiere in Gefahr gebracht
werdens, so hat er langsam zu fahren, sowie erforderlichenfalls
anzuhalten und die Maschine oder den Motor außer Tätigkeit
zu feigen. Die auf dem Fahrzeug mitfuhren-de zweit-e Person
muß nötigenfalls entgegenkommenden Reitern oder Pferdefnhr-
werten Beistand leisten.

S 11.
Das Fahrzeug muß für deni übrigen Verkehr so viel Raum

lassen, als möglich ist. Im Falle der Aunäherung von Truppen,
vondgröszseren Anfzügen oder von Viehherden mnsz es angehalten
wer en.

Zwei hintereinander fahrende Fahrzeugie dürfen nicht Spur
halten.

S 12.
Bei Fahrzsengen mit Dampfbetrieb ist während der Fahrt

die Benutzung der Dampf feife verboten.
Der Dampfdruck dar nicht fo hoch gespannt werden, daß

die Sicherheitsventile abb asen.
Angesichts von Personen, welche Pferde reiten, fahren oder

führen, "rfen die Zhlinderhähne nicht geöffnet werden.
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Die Aschkiifteu der- Fahrzenge müssen gegen das Heraus-

“fallen von Brennstoffen genügen-d gesichert sein und durer

währenid der Fahrt in der Nähe von Gebäuden und Waldungen

nicht entleert werden.

Der Verkehr der Fahrzeuge ist in der Zeit von 1 Stunde

nach Sonnenuntergang bis ‚l Stunde vor Sonnenaufgang
untersagt -

Ausnahmsweise kann der Rachtverkehr von der zur Er-
teilung der Fahrerlaubnis zuständigen Behörde (ä 1.) fnr be-
ftimmte Fälle unter der Bedingung gestattet werden, daß sowohl
die Fahrzeuge wie die zugehörigen Anhänger mit hellbrenneudeu
roten Laternen versehen sind, welche an dem Fahrzeug-: vorn und
am letzten Anhänger des Zuges hinten angebracht werden.

§ 14.
Die Fahrzeuge dürfen höchstens zwei Anhänger schleppen

Ausuahmsweise kann von der zur Erteilung der Fahrerlaubms
zuständigen Behörde (§ 1) für bestimmte Chausseestrecken die Er-
laubnis zum Mitfahren von drei Anhängern erteilt werden.

§ 1..-·).
Die Benutzung der Fahrzenge zum Antrieb von Arbeits-

·maschinen außerhalb geschlossener Gehöfte in nnmittellnirer Nähe
von Chausseen und ander-en öffentlichen Wegen ist, sofern die
Entfernung weniger als 25 Meter beträgt, nur unter folgenden
Bedingungen gestattet:

a· auf der Ehanssee oder dem sfLege ist« ein Mann aufzustellen
zur Hilfeleistung beim Vorbeifommeu mit Pferden oder
Vieh,

rh. auf Zurnf oder Zeichen dieses Mann-es oder einer vorbei-
kommenden Person, welche Pferde führt, fährt oder reitet,
oder Vieh treibt, ist der Betrieb anzuhalten nnd namentlich
der Gebrauch der Dcnnpfpfeife zu vermeiden.

§ 16.
Zuwiderhaudlungeu gegen die vorstehenden Bestimmungen

werden, sofern nicht nach allgemeinen Landes-gesetzen eine höhere
Strafe verwirkt ist, mit Geldstrafe bis zum Betragevon 61) Mark
bestraft.

§ 1.7.
Durch die Erteilung der Erlaubnis wird die Verpflichtung

des Unternehmers, für allen Schaden aufzukommen, welcher
durch den Verkehr dem Chausseeunterhaltungspfliehtigen oder
einem andern verursacht wird und das Recht des Unterhaltung-I-
pfiehtigeni, zur Sicherung feiner etwaigen Schadensersatz-
anspriiche die Bestellung einer angemessenen Sicherheit zu ver-
langen, nicht berührt.

S 18.
Die Polizieiverordnung tritt am 1. Oktober 191.6 in Kraft.

Gleichzeitig werden die Polizeiverordnuugen vom 31. Ja-
nuar 1887 und die Nachtragspolizeiverordnnng vom 19. Fe-
brnar 1902 betreffend dien· Verkehr von mit Dampf bewegten
Fahrzeugien, soweit sie bisher noch in Kraft waren, aufgehoben.

Der Oberpräsident der Provinz Schlesicn.
Oels den 12. September 1916.

Durch die neue Verordnung ist die bisher geltende Polizei-
verordnnng vom 20. Oktober 1908 (Krseisblatt 1910 S. 264)
über die Beförderung und den Betrieb von Dampffliigen auch
auf Motorpflügse ausgedehnt Außerdem sind in § 4 zur Siche-
rung des Eisenbahuverkehrs besondere Vorschrift-en für das Be-
fahren der Eisenbalmübergänge aufgenommen worden.

Von dem Erlaß einer Polizeiverordnnng über den Verkehr
mit Dampfstrsaßenwalzen hat der Herr Qberpräsident nach Ver-
fügung der Herren Fachminister abgesehen, da Dampfstraßen-
walzeu nur zur Jnstaudsetznng der Straßen von den Wegeunter-

. getreten seien.

 

haltnngspflichtigen selbst oder in ihrem Auftrage» in Verkehr

gebracht werden, also von demjenigen, die an »der Schonungder

Wege und der Regelung des Verkehrs auf ihnen das nächste
Interesse haben. Da aber die Staatseisenbahnvserwaltung»Wert-

darauf legt, daß die für das Befahren von Eisenbahnubergangen
bei Dampf- und Motorpflügeu getroffenen Vorschriften auch
auf Dampfstraßenwalzen Anwendung finden, so ersnche »Ich er-
giebenst, dahin zu wirken, daß die für die Jegebaupflicht in Be-
tracht komm-enden Organe bei der Verwendung von Dampf-
walzen den in Rede steh-enden Vorschriften entsprechend ver-
fahren nnd dem Zustandekommen von Vereinbarungen mit der
Eisenbahuverwaltnng keine Schwierigkeiten bereiten.

Zur Vermeidung von Jrrtümsern wird bemerkt, daß die
Bundesratsverordnuug über den Verkehr mit Kraftfahrzeugen
vom 3. Februar 1916 gemäß ihrer Vorschrift im S 2 Absatz 3
auf Straßenlokomotiven allgemein, d. h. auch auf solche mit
einem Eigiengiewicht von weniger als 9 Sonnen, nnd auch auf
;)-,ugmaschinei, deren betriebsfertiges Eigengewicht 9 Tonnen-
iiberst«eigt, fe i ne Anwendung findet, während die neue Polizei-
verordnung sich auf all e Straßen-l-okomotiven ljedeu Gewichts))
und auf solche Zugmaschinen ohne Giiterladeraum erstreckt,
deren betriebsfertiges Eigensgewicht 9 Tonnen übersteigt.

Nr. 542. Oels, den 16. September 1916.
Von der Geschäftsstelle der Reichsgersteugesellschaft m. 5.- H.

sind im Kreise Oels folgende Firmen als seommissionäre ange-
stellt worden:

Landw· Bezngs- nnd Absatz-Genossenischaft Bcrnstadt.
S. Vraschkauer, Oels·
M. Hollaeuder, Bernsstadt.
Sozietät der Großen Mühle, Oels

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
Der Königliche Landrat.

543. Oels, den 19. September 1916.
Es sollen 487 Zentner rumänische Kleie verteilt werben.

Bestellungen sind bis zum 30. d. Mts. bei mir anzubringen.
Die chemische Untersuchung der Kleie habe ich veranlaßt.

Nr.

Nr. 544.
Ministerium für

Landwirtschaft, Domänen und Forsten.
Von mehreren Seiten wird gemeldet, daß nach gleichzeitigen

Jmpfuugen mit Rotlanfserum und Kultnreu Rotlauffälle auf-
Jch habe schon in meinem Erlaß vom '28. Juli

d. Is. —- I A IIIe 6842 11. Aug. Ziffer 2 darauf hinge-
wiesen, daß in verseuchteu Beständeus zunächst die reine Semin-
impfung (ohne Kultnren) auszuführen sei.

Da es unter den jetzigen Verhältnissen besonders schwierig
ist, mit Sicherheit das Freisein der Schweinebestäude von Rot-
[auf festzustellen, auch die Jmpfung vielfach entsprechsend·der
wsahreszeit an größeren, für Rotlauf besonders empfänglichen
Schweinen ausgeführt werden wird, erscheint es dringend not-
wendig, von Simultauimpfnngeu in allen Fällen zunächst ab-
zusehen.

Berlin, den 28. August 1916.

 

 

Oels, den 16. September 1916.
Personal-Chronik.

Bestätigt: Die Wahl der Freistellenbesitzer August Kunze,
Robert Opahle und des Ausziiglers Robert
Stolper zu Schöffen der Gemeinde Alt Ellguth

. 545·

Der Königliche Landrat.
J. V.

R o j a h n , Regierungsrat.
 

B. Bekanntmachungen anderer Behörden.

Nieder Wabnitz, den 16. September 1916. Gasthausbesitzers Horn in Wabnitz ist erloschen. Die Stall-
Unter den Schweinebeständen des Bäckermeisters Urb an sperre wurde nach vorschriftsmäßiger Desinfektion aufgehoben.

in Nieder Wabnitz und des Gärtners E r n st Fin st e r in Gut
Nieder Wabnitz ist Rotlauf ausgebrochen. Stallsperre wurde
angeordnet. ——— Der Rotlauf unter den Schweinebeständen des

Der Amtsvorsteher.
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Breslau, den 29. August 1916.

Anordnung.
Auf Grund des § 9b des Gesetzes über den Belagerungs-

zustand vom 4. Juni 1851 (Gefetz-Samml. S. 451) und § 1
des Gesetzes betreffend Abänderung des Gesetzes vom 11. De-
zember 1915 (Reichsges.-Bl. S 813) bestimme ich:

' 1b .

Der Verkauf echter Goldwaren aller Art an die Kriegs-
und Zivilgefangenen wird hiermit verboten.

§2. ‚ »
Zuwiderhandlungen werden mit Gefängnis bis zu einem

Jahre bestraft. Sind milderude Umstande vorhanden, so kann
auf Haft oder auf Geldstrafe bis zu 1500 Mark erkannt werden.

§ 3
K fDiese Anordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in
. m t.

Der stellv. Kommandicrende General.
gez. von Heiuemann, Generalleutnant.

Breslau, den 4. September 1916.
Diese Anordnung gilt auch für den Bereich der Festung

Breslau.
Der Kommandant.

J. V. ·
gez. von Paezensky und Tenczin,

Generalmajor.

Breslau, den 10. September 1916.
Bekanntmachung.

Auf Grund des § 91) des Gesetzes über den Belagerungs-
zustand vom 4. Juni 1851 (Gesetz-Samml. S. 451) und § 1
des Gesetzes betreffend Abänderung dieses Gesetzes vom 11· De-
zember 1915 (Reichsgef.-Bl. S. 813) wird im Interesse der
kiffentlichen Sicherheit für den Festungsbereich Breslau be-
timmt:

Das Ausstreuen nnd Verbreitete von unwahren Nach-
richten und Gerüchten, welche geeignet find, das Publikum zu
beunruhigen, wird verboten. «

Zuwiderhandlungen werden mit Gefängnis bis zu einem
Jahre bestraft; bei Vorliegen mildernder Umstände kann auf
Haft oder auf Geldstrafe bis zu fünfzehnhund«ert Mark erkannt
werden«

Der Kommandant.
J. .:

gez. von Paczensky und Tenezin,
Generalmajor.  

B r e sla u, den 16. September 1916.

Anordnung.

Zur Sicherstellung des andernfalls gefährdeten Bedarfs-
des Heeres und der Bevölkerung an Marmelade und Mns
wird im Interesse der öffentlichen Sicherheit auf Grund des
§ 9b des Gesetzes über den Belagerungszustand vom 4. Juni
1851 in Verbindung mit der Allerhöchsten Verordnung vom
31. Juli 1914 folgendes bestinnnt:

§ 1. Die gesinnten, noch nicht im Kleinhandel befindlichen
Aepfel, Zwetschen und Pflaumen werden, auch soweit sie noch
nicht geerntet find, beschlagnahmt. Der Absatz darf nur an Per-
sonen erfolgen, die einen mit dem Stempel des Kriegs-
ernährnugsamtes versehen-en Ausweis mit sich führen.

§ 2. Die nach § 1 beschlagnahmten Aepfel, Zwetschen und
Pflaumen sind bis zur Ablieferung an die in § 1. bezeichneten
Person-en zu verwahren und pfleglich zu behandeln. Die Ver-
kirflfeitung und der Verbrauch im eigenen Haushalt bleiben zu-
a 1g.

.. § 3. Die unteren Verwaltuugsbehörden (Landräte, Ober-
amtser, Kreisämter, Bezirksämter usw.) können nach Anweisung
des Kriegsernährungsamts, insbesondere zur Verhinderung des
Verderbens der Früchte, Ausnahmen von den Vorschriften in § 1
zuliassen.

Der stellv. Kommandiercnde General des 6. Armeekorps.
gez. von Heinemann,

Generalleutnaut.

B r e slan, den 16. September 1916.

Diese Anordnung gilt auch für den Bereich der Festung
Breslan.

Der Kommandant.
J. V.: v o n P a e z e n sky un d T e n ez i n, Generalniajor.
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. 1,-. Gute und doch sehr

hinnenko
.« » kauftman Breslauer

f»Es-« straße ·1 im Pfand-
« leihgeschcift.

Erbitte Offerte von
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gegen Kasse.
Paul Niorlo, Breslqu 6,

Nikolaistadtgraben 22.

  
  


